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Antrag 
 
Nr.:  080/2023 Fachdienst 60 
Status: öffentlich Bearbeiter: Svetlana Claassen 
 
 

Datum Beratungsfolge 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

 27.09.2023  Samtgemeindeausschuss (nicht öffentl.)     

 28.09.2023  Samtgemeinderat     

 
 
Antrag Ratsmitglied H.Oetjen: Behandlung der Auswirkungen des 
Nachhaltigkeitskonzeptes auf die Aufgaben und Abläufe des 
Samtgemeinderates und auf die Tätigkeiten der Verwaltung und sämtliche 
Stellen der Samtgemeinde 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird beschlossen, 
sich auf das im Jahr 2019 beauftragte Klimaschutzkonzept zu konzentrieren und nur 
die Fertigstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes voran zu bringen.  
 
 
Sachverhalt: 
Gemäß der Geschäftsordnung § 6 „Sachanträge“ müssen Anträge zur Aufnahme 
eines bestimmten Beratungsgegenstandes in die Tagesordnung schriftlich 
spätestens 14 Tage vor der jeweiligen Ratssitzung bei dem 
Samtgemeindebürgermeister eingegangen sein. Der Rat entscheidet darüber, 
welchem Ausschuss die Anträge zur Vorbereitung zugewiesen werden sollen.  
 
Der Antrag ging dem Samtgemeindebürgermeister am 18.09.2023 zu. 
 
Im Einvernehmen mit dem Ratsvorsitzenden und dem Antragsteller kann der 
Beratungsgegenstand zunächst für die Tagesordnung des 
Samtgemeindeausschusses und anschließend für die Tagesordnung des 
Samtgemeinderates vorgesehen werden.  
 
Der inhaltliche Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.  
 
 
 

Samtgemeinde Fintel   

Der Samtgemeindebürgermeister  
 

 
 
 
 
 

   13. Ratsperiode 2021 – 2026 
   Lauenbrück, den 19.09.2023 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Ergeben sich gegebenenfalls aus dem Beratungsverlauf. 
 
 
 
gez. Maier 
 
 
 
Anlagen: 

- Antrag II RM H.Oetjen SGRat 
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